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 Veröffentlicht am 05.05.1998

Norm

SVS §1

Rechtssatz

Soweit die Speditionsversicherung Elemente einer Haftp/ichtversicherung enthält, ist der Speditionsversicherer nicht

nur verp/ichtet, die fälschlicherweise direkt gegen den Spediteur gerichteten, jedoch möglicherweise gerechtfertigten

Ansprüche des Versicherten zu befriedigen, sondern muß er auch dem Versicherungsnehmer Rechtsschutz von zu

Unrecht diesem gegenüber erhobenen Ansprüchen des Versicherten gewähren.
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